
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
nx-25 Indexfonds

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900UPNJBS7C5BM558

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

  ☐ Ja   ☒ Nein

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht.

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: %

☐ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von _% an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung.

Der Index nx-25 (Natur-Aktien-Index) wurde als Referenzwert festgelegt, um die vom Fonds 
beworbenen Merkmale zu erfüllen.

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der 
Offenlegungs-Verordnung. Der Fonds bewirbt Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 
herangezogen?

Der Fonds wendet aktivitätsbasierte Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden 
Aktivitäten sind ausgeschlossen: 

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, 
nachgelagerte Tätigkeiten) > 0% Umsatzerlöse

- Tierversuchen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) 
> 0% Umsatzerlöse

- konventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 
Tätigkeiten) > 0% Umsatzerlöse

- Kohle (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 0% Umsatzerlöse
- Jegliche Verbindung zur Neuentwicklung von Kohleprojekten.

- Massentierhaltung (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 
Tätigkeiten) > 0% Umsatzerlöse

- Glücksspiel (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 
0% Umsatzerlöse

- Gentechnisch veränderte Organismen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 
0% Umsatzerlöse

- Unternehmen, die im Uranabbau tätig sind (Ausschluss, wenn die Umsatzschwelle 
von 0% Prozent auf Emittentenebene überschritten wird)

- Unternehmen, die an der Stromerzeugung auf Basis von Atom-/Kernenergie 
beteiligt sind (Ausschluss, wenn die 0% Prozent Umsatzschwelle auf 
Emittentenebene überschritten wird).

- Unternehmen, die sich mit dem Betrieb von Kernkraftwerken und/oder der 
Herstellung von wesentlichen Komponenten für Kernkraftwerke befassen 
(Ausschluss, wenn die 0% Prozent Umsatzschwelle auf Emittentenebene 
überschritten wird).

- Die maximale absolute Anzahl an Öl als Teil des Energiemixes 0 Megatonnen.
- Der maximale relative Anteil an Öl als Teil des Energiemixes beträgt 0%.
- Atomwaffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 

0% Umsatzerlöse
- Öl (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 0% Umsatzerlöse
- Jegliche Verbindung zur Neuentwicklung von Ölprojekten.
- Tabak (Produktion) > 0% Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 

Tätigkeiten) > 0% Umsatzerlöse

Der Fonds wendet normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, Einbeziehung 
der OECD-Leitsätze und Einbeziehung von ILO (International Labour Organization) an.

Die folgenden GICS-Sektoren werden ausgeschlossen: z.B. Sektor 1010

Über die Zusammenstellung der Aktien entscheidet ein Index-Expertenbeirat anhand 
ethisch-ökologischer Positiv- und Negativ-Kriterien. Der Beirat vergügt über Zugriff auf das 
seit 1991 geführte Archiv des Öko-Invest-Verlags (Wien), das ESG-Informationenen über 
weltweit mehr als 1.000 Unternehmen, insbesondere aus dem midcap-Bereich, sammelt. 
Daneben werden Informationen aus CSR-/Nachhaltigkeitsberichten, Zertifizierungen (z.B. 
nach ISO 14001) und öffentlich verfügbaren Quellen zusammengetragen und ausgewertet. 
Der Beirat entscheidet auf diskretionärer Basis.

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.



In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

☒ Ja, 
die folgenden PAI werden berücksichtigt:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Anteil des 
Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Anteil der 
Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen)
 
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 
(Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in 
oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeit 
dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirkt)
- Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 
(Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt 
waren)

- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung 
der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen 
gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
eingerichtet haben)

- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (Durchschnittliches Verhältnis 
von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die 
investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und 
Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und 
biologische Waffen) (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an 
der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung.



- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2- Emissionen 
(Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Initiativen zur 
Verringerung der CO2- Emissionen im Sinne des Übereinkommens von Paris umsetzen)
- Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Art der nicht erneuerbaren Energiequellen 
(Anteil der Energien aus Öl)
- Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Art der nicht erneuerbaren Energiequellen 
(Anteil der Energien aus Gas)
- Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Art der nicht erneuerbaren Energiequellen 
(Anteil der Energien aus Kohle)

- Investitionen in Unternehmen ohne Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne 
Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress 
liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)
- Investitionen in Unternehmen, die Chemikalien herstellen (Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten unter die Abteilung 20.2 des 
Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 fallen)

- Investitionen in Unternehmen ohne nachhaltige Landnutzungs-/Landwirtschaftsverfahren 
(Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne nachhaltige Landnutzungs-
/Landwirtschaftsverfahren)
- Investitionen in Unternehmen ohne nachhaltige Verfahren im Bereich Ozeane/Meere 
(Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne nachhaltige Verfahren 
im Bereich Ozeane/Meere)
- Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete (Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, deren Geschäftstätigkeit sich auf bedrohte Arten 
auswirkt)

- Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete (Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, ohne Strategien zum Schutz der biologischen Vielfalt 
für Betriebsstätten in oder in der Nähe von Schutzgebieten oder Gebieten mit hohem 
Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten, die sich im Besitz des Unternehmens 
befinden oder von ihm gemietet oder verwaltet werden)
- Entwaldung (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Strategien zur Bekämpfung der 
Entwaldung)

- Anteil von Wertpapieren, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch 
nachhaltige Anleihen ausgegeben werden (Anteil von Wertpapieren in Anlagen, die nicht 
nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Aleihen ausgegeben 
werden)
- Anteil von Anleihen, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch 
nachhaltige Anleihen ausgegeben werden (Anteil von Anleihen, die nicht nach den 
Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden)
- Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen (Anteil 
der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen eingerichtet haben)

- Unfallquote ( Unfallquote in Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt)
- Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten 
Ausfalltage (Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten 
bedingten Ausfalltage in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt)
- Kein Verhaltenskodex für Lieferanten (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 
investiert wird, die nicht über einen Verhaltenskodex für Lieferanten verfügen (zur 
Bekämpfung von unsicheren Arbeitsbedingungen, prekärer Beschäftigung, Kinderarbeit 
und Zwangsarbeit))



- Unzureichender Schutz von Hinweisgebern (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in 
denen es keine Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern gibt)

- Fälle von Diskriminierung (Anzahl der  Diskriminierungsfälle in den Unternehmen in die 
investiert wird, die zu Sanktionen geführt haben, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)
 - Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane (Durchschnittliches Verhältnis 
zwischen der jährlichen Gesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters und dem 
Median der jährlichen Gesamtvergütung aller Mitarbeiter (ohne den höchstbezahlten 
Mitarbeiter) in den Unternehmen, in die investiert wird)
- Fehlende Menschenrechtspolitik (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne 
Menschenrechtspolitik)

- Fehlende Sorgfaltspflicht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine 
Sorgfaltsprüfung zur Ermittlung, Verhinderung, Begrenzung und Bewältigung nachteiliger 
Auswirkungen auf die Menschenrechte durchführen)
- Fehlende Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Menschenhandels eingerichtet haben)
- Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Kinderarbeit 
besteht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein 
erhebliches Risiko besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer 
Lieferanten Kinder zur Arbeit herangezogen werden, aufgeschlüsselt nach geografischen 
Gebieten oder Art der Tätigkeit)

- Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Zwangsarbeit 
besteht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein 
erhebliches Risiko besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer 
Lieferanten Zwangsarbeit eingesetzt wird, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten 
und/oder Art der Tätigkeit)
- Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen 
(Anzahl der gemeldeten Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und 
sonstigen Vorfällen in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter 
Durchschnitt)

- Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung im Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption 
eingerichtet haben)
- Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und 
Bestechungsbekämpfung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, 
bei denen Unzulänglichkeiten bei der Ahndung von Verstößen gegen Verfahren und 
Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung festgestellt wurden)
- Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und 
Bestechungsvorschriften (Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für 
Verstöße gegen Korruptions und Bestechungsvorschriften bei den Unternehmen, in die 
investiert wird)

Der Fonds strebt an, im Rahmen der gesetzlichen Anlagegrenzen, die Entwicklung des Index 
„nx-25 (Natur-Aktien-Index)“ nachzubilden. Der Index besteht aus 25 nach 
Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien, die nach Ländern und Branchen diversifziert 
sind. Die 25 Titel sind jeweils gleich (mit 4%) gewichtet, wobei jährlich zum 01.12. eine 
Renormierung erfolgt. Branchen wie Rüstung, Atomkraft, Tabak und fossile Energieträger 
sind ausgeschlossen; ebenso Unternehmen, die wegen Menschenrechtsverletzungen, 
Korruption, Bilanzfälschung und Kartellbildung bekannt geworden sind. 

In den Index aufgenommen werden ökologisch und sozial orientierte  Unternehmen, die in 
Geschäftsfeldern wie erneuerbare Energie, biologische Lebensmittel, Transport(mittel) und 
Wasser tätig sind und mehrere der 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG´s) der 
Vereinten Nationen verfolgen. Änderungen bei der Indexzusammensetzung können sich 
ergeben, wenn die betreffenden Unternehmen durch Übernahmen, Fusionen oder Verkäufe 
von ganzen Geschäftsbereichen nicht mehr das Nachhaltigkeitsprofil aufweisen, das einst 
Grundlage für die Aufnahme in den Index war. In solchen Fällen oder wenn die Aktie vom 



Börsenhandel ausgesetzt wird, wird der betreffende Titel so ersetzt, dass sich hierdurch 
keine Übergewichtung bestimmter Branchen oder Länder ergibt.
Die Marktkapitalisierung von Unternehmen spielt nur eine untergeordnete Rolle. Zusätzlich 
sollen technische Ausschlusskriterien wie das Vorliegen negativen Eigenkapitals, Vorgaben 
bei der Streubesitzquote, den Börsenhandelsumsätzen, den Jahresumsätzen und dem 
Börsenwert Berücksichtigung finden.

Informationen zu PAI sind im Jahresbericht des Fonds verfügbar (Jahresberichte ab 
01.01.2023).

☐ Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter 
Berücksichtigung von ethi- schen und ökologischen Kriterien an. Der Fonds setzt sich zu 
mindestens 51 % aus Aktien des nx-25 (Natur-Aktien-Index) zusammen und bildet diesen 
Index zu mindestens 95 % nach.
Der Fonds strebt an, im Rahmen der gesetzlichen Anlagegrenzen, die Entwicklung des 
Index „nx-25 (Natur-Aktien-Index)“ vollständig nachzubilden. Der Index besteht aus 25 
nach Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien, die nach Ländern und Branchen 
diversifiziert sind.
Die 25 Titel sind jeweils gleich (mit 4 %) gewichtet, wobei jährlich zum 01.12. eine 
Renormierung erfolgt. Über die Zusammenstellung der Aktien entscheidet ein Index-
Beirat anhand ethisch-ökologi- scher Positiv- und Negativ-Kriterien.

• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden?

Die zuvor beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Erreichung der 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale des  Fonds sind die verbindlichen Elemente 
der Anlagestrategie des  Fonds.

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Ausgeschlossen sind u.a. Unternehmen, die wegen gravierender 
Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Bilanzfälschung, Kartellbildung etc. 
bekannt geworden sind.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Die Vermögensallokation des  Fonds und inwiefern der  Fonds direkte oder indirekte 
Risikopositionen gegenüber Unternehmen eingehen kann, ist den Anlagebedingungen 
zu entnehmen.

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berück-
sichtigt werden.

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriften.



• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Einsatz von Derivaten erfolgt gemäß den Vorgaben aus den 
Anlagebedingungen. Derivate sind neutrale Positionen des Portfolios im Sinne der 
Nachhaltigkeitsstrategie und dienen nicht explizit zur Erreichung der ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale des  Fonds.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 
EU-Taxonomie konform? 

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 
der Offenlegungs-Verordnung. Der Fonds bewirbt u.a. folgende Umweltmerkmale: 
Abschwächung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige 
Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, 
Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme.

Das Mindestmaß der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel gemäß der 
Definition der EU-Taxonomie beträgt 0%.

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unterneh-men, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden.

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
MerkmaleInvestitionen

#2 Andere 
Investitionen



• Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert?

☐ Ja:
☐  In fossiles Gas ☐  In Kernenergie

☒ Nein

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird 
mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Gesellschaft darf für den Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben: 
Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Geldmarktinstrumente 
gemäß § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Bankguthaben gemäß § 7 der 
Allgemeinen Anlagebedingungen; Investmentanteile gemäß § 8 der Allgemeinen 
Anlagebedingungen; Derivate gemäß § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen;
Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der Allgemeinen 
Anlagebedingungen.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des  Fonds fallen, 
gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder 
sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der 
Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
vertraglichen Unterlagen keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen 
Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen 
ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt 
Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht 
der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.

                                                   
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn 

sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie 
erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt.

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 
mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-
Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

0,00%

100,00%

Taxonomie-konform

Andere Investionen

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

0,00%

100,00%

Taxonomie-konform

Andere Investionen

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*



Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist? 

Der Index nx-25 (Natur-Aktien-Index) wurde als Referenzwert festgelegt, um die vom 
Fonds geförderten Merkmale zu erfüllen.

• Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

Der 1997 als einer der ersten nachhaltig orientieren Indizes lancierte Natur-Aktien-
Index „nx-25“ besteht aus 25 internationalen Aktien. Seine regionale 
Zusammensetzung lehnt sich an die internationale Gewichtsverteilung der Börsen 
entwickelter Märkte an, hat also seine Schwergewichte in den USA und Europa. 
Branchen wie Rüstung, Atomkraft, Tabak, fossile Energieträger etc. sind 
ausgeschlossen, ebenso Unternehmen, die wegen gravierender Menschenrechts-
verletzungen, Korruption, Bilanzfälschung, Kartellbildung etc. bekannt geworden 
sind. 

Aufgenommen werden ökologisch bzw. sozial interessante Unternehmen, die in 
wachstumsstarken Zukunftsfeldern wie Erneuerbare Energie, Biologische 
Lebensmittel, Transport(mittel) und Wasser tätig sind oder vorbildlich mehrere der 
17 „Sustainable Development Goals“ (SDG´s) der Vereinten Nationen verfolgen (z.B. 
ressourcenschonendes Wirtschaften). Durch die Nachbildung des Index strebt der 
Fonds die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden 
Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine vollständige Nachbildung des Index 
angestrebt. Der Fonds verfolgt die Anlagepolitik in die in dem „nx-25 (Natur-Aktien-
Index)“, den Referenzindex des Fonds, enthaltenen Aktien zu investieren und sich 
dabei auch an der Gewichtung im „nx-25 (Natur-Aktien-Index)“ zu orientieren. Für 
die Nachbildung werden keine Derivate eingesetzt. Entsprechend entsteht kein 
Kontrahentenrisiko.

Über regelmäßige Kontrollen wird die Ausrichtung des Referenzwertes auf die 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale des  Fonds sichergestellt. Soweit 
Änderungen in der Methodik zur Berechnung des Referenzwertes seitens des Index-
Anbieters bekannt werden, erfolgt eine ad-hoc-Überprüfung.

• Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 
sichergestellt?

Soweit die Anlagestrategie des  Fonds an den Index ausgerichtet ist, wird die 
kontinuierliche Ausrichtung über die Anlagebedingungen sowie Anlagerichtlinien 
sichergestellt.

• Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex?

Abhängig von der gewählten Methodik für den Index unterscheidet sich der Index 
von einem relevanten breiten Marktindex. Die jeweiligen Index-Anbieter 
veröffentlichen eine Benchmark-Erklärung (Benchmark-Statement) aus der auch die 
Unterschiede des Index zu einem relevanten breiten Marktindex ersichtlich werden. 
Das Benchmark Statement kann hier abgerufen werden:

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht.



https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0CJ68

• Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?

Die Informationen zur Methodik der Berechnung des bestimmten Indexes finden Sie 
hier:

https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0CJ68. 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
nx-25 Indexfonds R:

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3CWRJ7/document/SRD/de

nx-25 Indexfonds AK I:
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3CWRH1/document/SRD/de

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3CWRJ7/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3CWRH1/document/SRD/de

